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2~/J Anfra~e 

der Abg~ Ferdinanda F los s man n t H 0 r n , S i n ger 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend Bezahlung der Mineralölsteuer durch die russische Errlölgcsell·- '. 

schaft uOROP n ., 

und an denBUnde~minister für Inn~res, 

betreffend die Elnhaltung der Preisregelungsvorschriften durch die 

russische Erdölgesel'lschaft 110ROP11 • 

........ .-..-~ 
Die österreichische Öffentlichkeit erfuhr vor kurzem mit ausser­

ordentlicher. Bestürzung, dass die russische Erdölgesellschaft tlOROPlIdie 

PreIse eehöht hat. Es soll/en ab 4.Juni 1951 folgende Riohtlinien gel tene 

liDer Preis von Autobenzin wird ab Pumpe von S2.l3 pro_Liter auf 

,S 2.38 steigen. Benzin-BenzolgemischWird pro Li tel' S 2.68 

(bisher 2.47) kosten.. Gasöl wird ab Pumpe in der Zonel (Wi_en und 

Ran~gemeinden) statt bisher 115 nun 133 Spro 100 Liter kosten. 

Petroleum wird in der Zone I bei Fassbezugvon 103 auf 131.50 S 

pro 100 Liter steigert; bei literweisem Bezug kommt zu diesem 'Preis 

noch die Kleinhandelsspanne hin~u. Sohweres Heizöl wird ab Kessel­

wagen (Raffinerie) pro 100 Liter S 49.50k:osten (bisher S37.80). 

In den übrigen drei Zonen werden sieh die Preise nooll höher stell~;)l1j 

da die Transportkosten hinzugefjigt werden müssen.. Im gleiohen Aus;" -

mass werden auch die Preise von Spezialbenzin und Bitumen erhöht 

werden." 

Dieser Raubzug der volksdemokratischen Preistreiber kostet der 

österreichischen Wirtschaft jährlich duteende Millionen Schil11ngQ Die 

Erdöle und Erdölprodukte sind im inländisohenVerbrauch mit einer Sonder­

abgabe, der Mineralölsteuer, belastet, aus deren E»trägnissen hauptsächlic:l 

die Herstellung und Neuanlage von Strassen bestritten wird. 

Die uOROP" ist.das MQnopolunternehmen de~ sowjetruSSischen 

Erdölkapitalismus in ~sterreichQ Die l~tenden Stellen derWirtschafts~ 

verwaltung sind aU8sohliesslich mit Russen oder mit Persone~ besetzt, die 
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verlässliche, hundertprozentige Kommunisten sind, 

_Erdöle und Erdölprodukte unterliegen dar staatlichen Preisregelv~ 
. " 

nach den Bestimmungen des Preisregelungsgesetzes, Preis erhöhungen dürfen 

nur vorgenommenwerdeni wenn nach einem durchgeführten Verfahren die 

Genehmigung hiezu erteilt wurde" Es interessiert die österreichische 

Öffentlichkeit, ob die "oropäischen il Prei,streiber um· die Genehmigung zur 

Preiserhöhung entsPrechend den österreichischen Rechtsvorschriften ange­

sucht haben., 
, .. 
Es ist :von ein~r Reihe russisch verwalteter'Betriebe-in Öster-

reich bekannt, dass sie einen erheblichen Teil dar Steuern an den Sta~t 

niohtbezahlen. 

Da die Mineralölabgabe im Staatshaushalt eine massgebende Rolle 

spiel t ,richten die g,efertigten Abgeordneten an die beiden Herren Bundes'­

minister für Finanzen und Inneres die nachstehenden 

A,n.f r a g.en 

1.) Ist der Herr Bundesminister für Finanzen bereit,. dem Hohen 

Haus bekannt zu geben, ob das russ'ische Erdölunternehmen "DROP" die 

Minera.lölabgabe.bezablt; wenn ja, in weloher Höher 

2,,) Gestattet.die russische Erdölverwaltung "OROP" dem 'zuständiGcl 

Finanzamt die 'Uberprüfung der Bücher, um feststellen zu können, ob die 

allfälligen Steuerbekenntnisse dem tatsächlichen Geschäftsgang entsprechen? 

3.) 'Ist der Herr Bund~sminister für Inneres bereit, dem Hohen 
" Haus bekannt zu geben,ob die russische Erdölverwaltung t1OROP" für die ab 

4.6. durchgeführte Verteuerung ,der Erdölprodukts die ZU:stimmung 11ss 

Innenministeriums entsprechend dem Preisr.egelungsgesetz erhalten hat? 

-~.-. -.-. -.-
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